










Newsletter und Online-Auftritt

■	 Sehr hohe Bekanntheit des Newsletters und des Online-Auftritts der „SparkassenZeitung“. Der Newsletter wird von 30% 
aller Befragten genutzt, der Online-Auftritt von jedem Fünften.

■	 Überdurchschnittliche Bewertung durch Nutzer sowohl für den Newsletter als auch für den Online-Auftritt (Newsletter. 3.6; 
Online-Auftritt: 3.5).

■	 Elektronischer 	 Unter den Befragten verfügt der elektronische Newsletter über sehr hohe Bekanntheit 
	 Newsletter:	 (99%) und recht gute Nutzung (30%). Er wird von 59% der Leser als (sehr) gut bewertet.

■	 Online-Auftritt:	� Der Online-Auftritt der SparkassenZeitung ist bei 97% der Befragten bekannt.
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Inter-Media-Analyse
2009

Bereich
„Kredit- und 
Finanzwesen“

IVW-geprüfte Titel

22BASIS: Verlagsangaben und IVW-Zahlen 4.Quartal 2009 bis 3.Quartal 2010

Titel Die Spar- 
kassenZeitung

Sparkasse Betriebswirt- 
schaftliche
Blätter

Verlagsbeilagen in den 
Titeln: Die Sparkassen- 
zeitung/Sparkasse/ 
Betriebswirtschaftliche 
Blätter

GI Geld-
institute

Bank
Magazin

Banken &
Sparkassen

Verlag Deutscher 
Sparkassenverlag

Deutscher 
Sparkassenverlag

Deutscher 
Sparkassenverlag

Deutscher 
Sparkassenverlag

Holzmann 
Verlag

Gabler
Verlag

av-news

Jahrgang 74. 128. 60. 7. 42. 60. 19.

verbreitete Aufl. 9.405 3.330 3.010 15.745 5.608 10.758 7.497

verkaufte Aufl. 8.356 2.791 2.508 13.655 756 5.038 1.278

Anzeigenpreis 1/1 s/w 
Basis A4

4.200,00 € 2.900,00 € 2.800,00 € 4.200,00 € 3.825,00 € 3.800,00 € 3.735,00 €

Anzeigenpreis 1/1 4c 
Basis A4

5.760,00 € 4.370,00 € 4.270,00 € 5.760,00 € 4.995,00 € 5.630,00 € 5.195,00 €

Anzeigenpreis  
pro 1.000 (TAP)
Basis verbreitete  
Auflage 1/1 4c A4

612,44 € 1.312,31 € 1.418,60 € 365,83 € 890,69 € 523,33 € 692,94 €

Anzeigenpreis  
pro 1.000 (TAP)
Basis verkaufte  
Auflage 1/1 4c A4

689,33 € 1.565,75 € 1.702,55 € 421,82 € 6.607,14 € 1.117,51 € 4.064,95 €



Digitale Anzeigenvorlagen Zeitung (Coldset) 
Die Anzeigengröße in der Vorlage muss mit der gebuchten
Anzeige übereinstimmen (kein Anschnitt).

Digitale Anzeigenvorlagen Verlagsbeilagen (Heatset) 
Die Anzeigengröße in der Vorlage muss mit der gebuchten
Anzeige übereinstimmen.

• �s/w-Anzeigen 
Tonwertbereich 
Strichbreite 
 
 
ICC-Graustufen-
profil 
 
Auflösung

 
5% bis 90%
mind. 0,25 pt 

Gray General

Graustufen: 
220 ppi,
Strichzeich-
nungen:  
1270 ppi

• �Farbanzeigen 
Tonwertbereich 
Max. Farbdeckung 
Strichbreite 
 
ICC-Farbprofil 
 
 
 
 
Farbraum 
 
 
 
 
 
Auflösung

 
5%-90% 
240 %
mind. 0,25 pt

ISO newspaper 26 v4
kann angefordert wer-
den unter: vorstufe@
bechtle-online.de

CMYK, keine Sonder-
farben erlaubt
Umwandlung von 
Sparkassenrot HKS13 
in CMYK: 0/100/100/0 

Halbtonbilder: 220 ppi, 
Strichzeichnungen: 
1270 ppi

• �Farbanzeigen 
Tonwertbereich 
Max. Farbdeckung 
Strichbreite 
 
 
ICC-Farbprofil 
 
 
 
Farbraum 
 
 
 
Auflösung

 
3%-97%
300%
mind. 0,25 pt 

ISO_coated_v2 300% 
Das Zielprofil kann heruntergeladen werden von der  
Webseite: www.eci.org

CMYK, keine Sonderfarben erlaubt
Umwandlung von Sparkassenrot HKS13: 
in CMYK 0/100/100/0
 
Graustufen- und Halbtonbilder Verlagsbeilage: 300 ppi
Strichzeichnungen: 1200 ppi

Die Angaben erfüllen mindestens die Richtlinien für Anzeigen des Bundesverbandes Druck. Für 4c-Anzeigen wird zusätzlich ein Farbproof benötigt.  
Liegt dieser Farbproof nicht termingerecht vor, können wir die Farbverbindlichkeit des Druckmotivs nicht gewährleisten.  

DieSparkassenZeitung
Media-
informationen
Informationsblatt
digitale Druckunterlagen 2011

Bechtle Verlag&Druck • Zeppelinstraße 116 • 73730 Esslingen • Telefon +49 711 9310-318
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• �Kontakt 
Ankündigungen, Auskünfte, Abstimmungen usw. bei Übermittlung digitaler 
Druckunterlagen über:  
Telefon:	 +49 711 9310-318  
Fax:	 +49 711 9310-185 
E-Mail:	 sparkassenzeitung@bechtle-online.de 
 
FTP-Account:	 https://transfer.bechtle-online.de 
Benutzer:	 SparkassenZeitung 
Passwort:	� DSV@2010! 

In der geöffneten Maske bitte – nach Einloggen – Produktname, 
Erscheinungstag, Kundenname, Ansprechpartner und E-Mail 
ausfüllen. Bemerkungen können individuell ausgefüllt oder leer 
gelassen werden. 

Bei Farbanzeigen senden Sie uns bitte per Post einen farbverbindlichen Proof an:
Bechtle Verlag&Druck 
Produktion Sparkassenzeitung 
Zeppelinstraße 116 
73730 Esslingen

• �Datenanlieferung 
Bitte liefern Sie uns treiberunabhängige PDF-Daten (PDF/X-1a bzw. PDF/X-3). 
Bei der PDF-Erstellung müssen Schriften vollständig eingebunden werden. Un-
tergruppen sind nicht erlaubt. Bei Lieferung offener Daten bitte vorab Kontakt 
mit der oben aufgeführten Adresse aufnehmen.

• �Schriften 
Verwenden Sie bitte immer die Originalschriftschnitte der beauftragten Schriften 
mit Original-Namen. Wir empfehlen die Verwendung von Open-Type-Schriften.

• �Faxformular 
Zu jedem Datenträger bzw. zu jeder Datei-Übermittlung benötigen wir neben 
der entsprechenden Dateibezeichnung parallel ein ausgefülltes Faxformular 
sowie Ausdrucke, bei Farbanzeigen druckverbindliche Proofs, mit den notwen-
digen Angaben. Bei Übermittlung per FTP-Account oder E-Mail erbitten wir das 
dazugehörende Faxformular unter Beifügung einer Kopie des Anzeigenmotivs 
gleichzeitig per Fax an die oben aufgeführte Nummer. Auch für digital gelieferte 
Anzeigen gilt der in den Media-Daten angegebene Annahmeschluss für Anzei-
gen sowie Liefertermin für Druckunterlagen (siehe Seite 6/7).

• �Bezeichnung der Dokumente/Ordner 
Benennen Sie bitte den Ordner, den Sie uns senden, wie folgt: 
– �Erscheinungstermin, Titel und Kundenname 

(z.B.: DSV_2_07_2010_DieSparkassenZeitung_Kundenname)
   – �Bitte verwenden Sie für jede Anzeige einen Ordner

• �Proofs 
Zur korrekten Farbwiedergabe benötigen wir farbverbindliche Digitalproofs, die 
mit der korrekten ICC-Profilierung, der entsprechenden Produktionsparameter 
(s. oben), erstellt wurden. Farbverbindliche Digitalproofs und Farblaserausdrucke .
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DieSparkassenZeitung
Faxformular
Übermittlung digitaler
Druckunterlagen 2011

Bechtle Verlag&Druck • Zeppelinstraße 116 • 73730 Esslingen • Telefon +49 711 9310-318

Bitte füllen Sie dieses Faxformular aus und faxen Sie dieses vor der Datenübertragung 
zusammen mit einem Ausdruck der Anzeige an: +49 711 9310-185

Absender 

Firma: 

Ansprechpartner: 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 

Dateiname/-Ordner: 

Name des Kunden:

�Betrifft 

Zeitschrift/Ausgabe: 

Anzeigen/Motive: 

Anzeigenauftrag vom: 

Format: 

Farbigkeit: 

Zusätzliche Unterlagen/Vorlagen: 

Verwendete Schriften:

 

Maße 	  angeschnitten	  nicht angeschnitten

(Bitte alle Schriften mitliefern. Dazu gehören auch Schriften, die sich in EPS-Dateien befinden!)
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Ein Muster des Anzeigenmotivs wurde gesandt per Fax/Post am:

Die Daten dieser Anzeige werden übermittelt per:

 FTP-Account:	 https://transfer.bechtle-online.de 

 E-Mail:	 sparkassenzeitung@bechtle-online.de

 Datenträger (Art und Anzahl):	

Name des Ordners/der Datei:	

Die PDF-Datei wurde erstellt mit folgender Anwendung:

Anwendung	 Versionen	 Anwendung	 Versionen	 Anwendung	 Versionen	 Anwendung

 InDesign	 	  Freehand	 	  Corel Draw	 	  

 QuarkXPress	 	  Illustrator	 	  Microsoft Office	

 Druckverbindliches Proof wird zugesandt am:	

 Proof soll vom Verlag gegen Berechnung erstellt werden.

 Anzeige soll ohne Proof gedruckt werden (Gewährleistung ausgeschlossen).

	

Datum	 Unterschrift



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen

1.   �Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
abschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der 
in Satz 1 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen. 
Neue Anzeigenpreislisten treten auch für laufende Aufträge sofort in Kraft; dies gilt 
gegenüber Nicht-Kaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach 
Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen. 
Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Spezial-Beilagen oder Kollektiven 
Sonderpreise festzusetzen.

2.   �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so 
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des 
Verlages beruht.

3.   �Bei der Erreichung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

4.   �Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und  nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzei-
ge“ deutlich kenntlich gemacht.

5.   �Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäfts-
übliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Durch die Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inse-
rent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen und zwar nach Maßgabe 
des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beihefter – sowie Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft 

8.     �Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Korrekturabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Korrekturabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

9.     �Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

10.   �Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Datum der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Bei Konkurs oder Zwangsvergleich 
entfällt jeder Nachlass. 
Bei Anzeigen aus dem Ausland erfolgt die Rechnungstellung ohne Mehrwertsteu-
erberechnung unter der Voraussetzung, dass die Steuerbefreiung besteht und 
anerkannt wird. Der Verlag behält sich Nachberechnung der Mehrwertsteuer in der 
gesetzlich geschuldeten Höhe für den Fall vor, dass die Finanzverwaltung die Steuer-
pflicht der Anzeige bejaht.

11.   �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8 % p. a. sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erschei-
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen.

12.   �Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mitbeschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

13.   �Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Material und Zeichnungen sowie 
für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
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5.   �oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestim-
mungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden.  
Beihefter und Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters und 
deren Billigung bindend. Beilagen und Beihefter, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

6.   �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes bzw. einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beihefter bzw. Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar un-
geeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

7.   �Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist ver-
streichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragser-
teilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens, höchstens jedoch 
auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 
�Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kauf-
leuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 
Reklamationen müssen – außer bei nicht öffentlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnung bzw. Beleg geltend gemacht werden.

14.   �Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weiter-
gabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe 
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergelei-
tet. Die Eingänge von Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt worden sind, werden vernichtet. Wertvolle Unter-
lagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält 
sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu 
öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangebo-
ten ist der Verlag nicht verpflichtet.

15.   �Druckunterlagen werden nur auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

16.   �Erfüllungsort ist Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist 
bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht 
im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

(Stand: September 2010)
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)   �Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren Namen und auf deren Rechnung 
angenommen. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b)   �Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages gelten sinnge-
mäß auch für Aufträge über Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausführungen. 
Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbind-
lich.

c)   �Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab In-Kraft-Treten auch für laufende Aufträge.

d)   �Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung beansprucht wird, 
ist die schriftliche Bestätigung einer Kapitalbeteiligung von mehr als 50 % erforderlich.

e)   �Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. 
Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag vom Anspruch Dritter freizustellen, die diesen 
aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, 
ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen stornierte Anzeigen, so 
stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

f)   �Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z. B. Arbeitskämpfe, Be-
schlagnahme und dergleichen), hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröf-
�fentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der garantierten verkauften Auflage 
erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach Tausender-Seitenpreis gemäß der im Tarif 
genannten garantierten verkauften Auflage zu bezahlen.

g)  �Die Übersendung von mehr als 2 Farbvorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der 
Druckunterlagen und der Wunsch nach einer von der Vorlage abweichenden Druck-
wiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen und 
schließen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung entstehen-
der Mehrkosten vorbehalten.

h)  �Zusätzlich wird ein Farbproof benötigt. Liegt dieser Farbproof nicht termingerecht vor, 
können wir die Farbverbindlichkeit des Druckmotivs nicht gewährleisten; ein Preismin-
derungsanspruch besteht in diesem Fall nicht. Geringfügige Abweichungen in Passer 
und Farbton berechtigen nicht zu Ersatz- bzw. Preisminderungsanspruch.

i)  �Vor einer digitalen Übermittlung von Druckunterlagen ist durch den Auftraggeber zu ge-
währleisten, dass die übermittelten Daten frei von evtl. Computerviren sind. Entdeckt der 
Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird diese Datei sofort gelöscht, 
ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag be-
hält sich zudem vor, den Auftraggeber auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch auf solche Art übertragene Computerviren dem Verlag Schaden entstanden ist.

(Stand: September 2010)

     Es gilt die zurzeit gültige Preisliste
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Im Deutschen Sparkassenverlag erscheinen u. a. nachstehende Titel:

Fachmagazin für das Topmanagement in 
Sparkassen, Landesbanken, öffentlichen 
Versicherungen, Bausparkassen etc. 

Finanz- und Wirtschaftszeitung für die 
Führungskräfte und Mitarbeiter der  
Sparkassen-Finanzgruppe. 12 Beilagen 
pro Jahr berichten über Management und 
Organisationsthemen.

Fachzeitschrift für Entscheider in Betriebsorga- 
nisation und -technik, Rechnungswesen und EDV 
in der Sparkassen-Finanzgruppe und der übrigen 
Kreditwirtschaft.

Weitere Titel f inden Sie unter: www.sparkassenverlag.de

Fordern Sie Mediainformationen und Musterexemplare an bei: 
Verlags-Marketing Stuttgart GmbH • Postfach 10 27 44 • 70023 Stuttgart
Telefon +49 711 23886-20 • Telefax +49 711 23886-25 • r.werland@verlagsmarketing.de




